
Satzung 

über die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr 

der Gemeinde Ichtershausen  

(Straßenreinigungsgebührensatzung) 

vom 27.11.2009 
 
Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08. April 2009 (GVBl. 2009, S. 345), der §§ 1, 2 und 12 des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 07. August 1991 (GVBl. S. 285, 329), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18. August 2009 (GVBl. S. 646), des § 49 Abs. 5 des Thüringer 
Straßengesetzes (ThürStrG) vom 07. Mai 1993 (GVBl. S. 273) und des § 8 der Satzung über 
die Straßenreinigung im Gebiet der Gemeinde Ichtershausen vom 27.11.2009 hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Ichtershausen in der Sitzung vom 23.11.2009 folgende Satzung 
über die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr (Straßenreinigungsgebühren-satzung) 
beschlossen: 
 

§ 1 Gebührentatbestand 

 

(1) Die Gemeinde erhebt Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Straßenreinigungsein-
richtung (Benutzungsgebühren). 
 

(2) Die von der Gemeinde zu reinigenden öffentlichen Straßen bzw. Straßenabschnitte erge-
ben sich aus dem als Anlage 1 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Ichtershausen 
beigefügtem Straßenverzeichnis in seiner jeweils aktuellen Fassung. 

 
§ 2 Gebührenschuldner 

 

(1) Gebührenschuldner ist, wer die Straßenreinigungseinrichtung benutzt. Als Benutzer gilt, 
wer nach der Straßenreinigungssatzung zur Benutzung der Straßenreinigungseinrichtung 
verpflichtet ist. 

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 3 Gebührenmaßstab 

 

(1) Bemessungsgrundlage für die Gebühr ist die auf halbe bzw. volle Meter abgerundete Stra-
ßenfrontlänge des Grundstücks. 

 
(2) Als Straßenfrontlänge gilt  
 
 a) bei Kopfgrundstücken die Länge der gemeinsamen Grenze des Vorderlieger- 
  grundstücks mit dem Straßengrundstück und  
 b) bei Hinterliegern die Länge derjenigen Grundstücksseite des hinterliegenden Grund-
  stücks, die bei einer Parallelverschiebung des hinterliegenden Grundstücks an die 
  Straße angrenzen würde.         

(3) Bei der Feststellung der Frontlänge werden Bruchteile eines Meters auf den nächsten vol-
len (bei Bruchteilen unter ,50 m) bzw. halben Meter (bei Bruchteilen über ,50 m) abge-
rundet.  
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§ 4 Gebührensatz 
 

Die Gebühren betragen für die nach § 3 Abs. 1 gerundete Straßenfrontlänge je Meter jährlich 
1,58 Euro. 
 

§ 5 Entstehen der Gebührenschuld 
 

(1) Die Gebührenschuld entsteht erstmals mit Beginn des auf den Eintritt des Gebührentat-
bestandes folgenden Kalendermonats, im Übrigen fortlaufend mit Beginn eines Kalender-
jahres.  
 

(2) Bei der Veräußerung eines Grundstückes geht die Gebührenschuld im Sinne dieser Sat-
zung mit dem Beginn des auf die Eintragung des Erwerbers im Grundbuch folgenden 
Monates in ihrem jeweiligen Bestand auf den/die Rechtsnachfolger über. 

 
(3) Bei ihrer Natur nach vorübergehenden Unterbrechungen, Einschränkungen oder Verspä-

tungen der gemeindlicherseits betriebenen Straßenreinigung, die von der Gemeinde nicht 
zu vertreten sind (z. B. durch gesetzliche Feiertage, Naturereignisse, starken Laubfall, Be-
triebsstörungen beim beauftragten Reinigungsbetrieb, Straßenbauarbeiten und ähnliches), 
haben die Gebührenpflichtigen keinen Anspruch auf Gebührenminderung. Findet aus den 
genannten Gründen die öffentliche Straßenreinigung innerhalb des festgelegten Turnus (§ 
8 Straßenreinigungssatzung) länger als einen Monat ununterbrochen gar nicht oder in ein-
zelnen Straßenzügen nicht statt, werden die entsprechenden Gebührenanteile von Amts 
wegen bis zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres dem betroffenen Gebührenschuldner 
erstattet. 

 
§ 6 Fälligkeit 

 

Die Gebühr wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08., und am 
15.11. fällig. Auf Antrag kann die Gebühr jährlich zum 01.07. fällig gestellt werden. 
 

§ 7 Meldepflicht 

 

Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, alle Veränderungen der Verhältnisse, die für die 
Gebührenerhebung von Bedeutung sein können, unverzüglich zu melden und auf Verlangen 
darüber nähere Auskunft zu geben. 
 

§ 8 In-Kraft-Treten 
 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 15.12.1999, zuletzt geändert durch die 1. Änderungssat-
zung vom 19.09.2003 außer Kraft. 
 
Ausfertigungsdatum 
Ichtershausen, 27.11.2009 
Gemeinde Ichtershausen 
 
von der Krone 
Bürgermeister 


